
Die Diskussion um die gerechte Verteilung der Kosten für den Betrieb, die Instandhaltung und den
Ausbau der deutschen Stromnetze hat im Zuge der Energiewende erheblich an Dynamik
gewonnen. Insbesondere die Frage, ob und in welchem Umfang auch Einspeiser, also Betreiber von
Stromerzeugungsanlagen, sich an der Finanzierung dieser sogenannten Netzkosten beteiligen
sollen, steht im Zentrum aktueller Debatten. Diese Debatte ist eng verknüpft mit der umfassenden
Reform der deutschen Stromnetzentgeltsystematik, bekannt als "Anreize für ein grünes Stromnetz"
(AgNeS), die darauf abzielt, das System an die veränderten Anforderungen einer dezentralisierten
und volatilen Stromerzeugung anzupassen [^1].

Das Stromnetz ist die zentrale Infrastruktur für die Energieversorgung und unerlässlich für die
Übertragung und Verteilung von Elektrizität von den Erzeugern zu den Verbrauchern. Die dabei
anfallenden Netzkosten umfassen eine Vielzahl von Posten: Kosten für den Betrieb und die
Instandhaltung der Netzinfrastruktur (Leitungen, Transformatoren, Schaltanlagen), den Ausbau zur
Anpassung an neue Erzeugungsstrukturen und Lastprofile, sowie Kosten für
Systemdienstleistungen zur Gewährleistung der Netzstabilität. Hierzu zählen insbesondere das
Engpassmanagement (Redispatch-Maßnahmen), der Vorhaltung von Regelenergie und die
Verlustenergie [^1].

Historisch basiert das deutsche Netzentgeltsystem auf dem sogenannten „Ausspeiseprinzip“. Dies
bedeutet, dass in erster Linie die Verbraucher von Elektrizität, die den Strom aus dem Netz
entnehmen (Ausspeiser), die Netzentgelte entrichten. Diese Entgelte sind ein wesentlicher
Bestandteil des Strompreises für Endkunden und sollen die Kosten der Netzinfrastruktur decken.
Die Höhe der Netzentgelte wird von den regulierten Netzbetreibern ermittelt und von der
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Bundesnetzagentur (BNetzA) im Rahmen der Anreizregulierung geprüft und genehmigt. Die
BNetzA, insbesondere ihre Beschlusskammer 4, ist zuständig für die Rahmenbedingungen der
Netznutzung sowie für verschiedene Umlagen wie die EEG-Umlage, KWKG-Umlage und Offshore-
Netzumlage, die ebenfalls zur Finanzierung des Energiesystems beitragen [^2].

Einspeiser sind Akteure, die Strom in das öffentliche Netz einspeisen. Dies sind traditionell
Großkraftwerke, aber zunehmend auch dezentrale Erzeugungsanlagen wie Windparks,
Solaranlagen und Biomassekraftwerke. Im aktuellen System sind Einspeiser in Deutschland von der
Zahlung von Netzentgelten weitestgehend befreit. Diese Befreiung hatte ursprünglich verschiedene
Gründe, insbesondere die Förderung des Ausbaus erneuerbarer Energien (EE-Anlagen) gemäß dem
Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG). Man wollte Anreize schaffen, um Investitionen in die
dezentrale Stromerzeugung zu mobilisieren und die Transformation des Energiesystems
voranzutreiben. Die Idee war, dass die Einspeisung von erneuerbaren Energien einen positiven
externen Effekt hat, der durch die Befreiung von Netzentgelten belohnt werden sollte.

Mit dem rapiden Ausbau der erneuerbaren Energien und der damit einhergehenden Veränderung
der Erzeugungslandschaft hat sich die Rolle der Einspeiser jedoch grundlegend gewandelt. Sie sind
nicht mehr nur isolierte Förderobjekte, sondern zentrale Akteure, die das Netz intensiv nutzen und
dessen Ausbau und Betrieb erheblich beeinflussen. Die volatile Natur vieler EE-Anlagen führt zu
neuen Herausforderungen für die Netzstabilität und erfordert verstärkte Investitionen in den
Netzausbau sowie in Maßnahmen zur Engpassbeseitigung und Frequenzhaltung.

Die Befürworter einer Beteiligung von Einspeisern an den Netzkosten führen eine Reihe von
Argumenten an, die sich hauptsächlich auf die Prinzipien der Kostenwahrheit, der Gerechtigkeit
und der Effizienz stützen:

Ein zentrales Argument ist das Verursacherprinzip. Einspeiser nutzen das Netz, um ihren erzeugten
Strom zu transportieren und zu vermarkten. Unabhängig davon, ob der Strom lokal verbraucht oder
über weite Strecken transportiert wird, nimmt jede Einspeisung das Netz in Anspruch und kann
Kosten verursachen. Insbesondere die dezentrale Einspeisung aus Wind- und Solaranlagen, oft in
strukturschwachen Regionen fernab großer Verbrauchszentren, erfordert erhebliche Investitionen
in den Netzausbau, um den Strom zu den Verbrauchern zu transportieren. Die Kosten für den
Ausbau und die Verstärkung der Netze, insbesondere der Höchstspannungs- und

2. Die Rolle der Einspeiser im aktuellen
System

3. Argumente für eine Beteiligung von
Einspeisern an den Netzkosten

3.1. Verursacherprinzip und Netznutzung



Übertragungsnetze, sind in den letzten Jahren massiv gestiegen. Es wird argumentiert, dass die
Anlagen, die diese Kosten verursachen, sich auch an deren Finanzierung beteiligen sollten. Eine
Reform der Netzentgeltsystematik muss diese Realität widerspiegeln und die Netznutzung durch
Einspeiser angemessen bepreisen [^1].

Gegenwärtig werden die Netzkosten primär von den Stromverbrauchern getragen, was zu einer
hohen Belastung der Stromrechnung führt. Diese Belastung trifft private Haushalte und kleine bis
mittlere Unternehmen in besonderem Maße. Eine Beteiligung der Einspeiser würde potenziell zu
einer Entlastung der Ausspeiser führen, da die Kosten auf eine breitere Basis verteilt würden. Dies
könnte dazu beitragen, die Akzeptanz der Energiewende in der Bevölkerung zu erhöhen und die
Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen zu stärken, die unter den hohen Strompreisen
leiden. Eine gerechtere Lastenverteilung ist ein explizites Ziel der AgNeS-Reform, die eine
umfassende Überarbeitung der Netzentgelte vorsieht.

Die aktuelle Befreiung von Netzentgelten setzt keine Anreize für Einspeiser, netzdienliche
Standorte für ihre Anlagen zu wählen oder sich an Maßnahmen zur Netzstabilisierung zu beteiligen.
Wenn Einspeiser die Kosten ihrer Netznutzung mittragen müssten, könnten sie angeregt werden,
Standorte mit geringerem Netzausbaubedarf zu bevorzugen oder in Technologien zu investieren,
die die Netzintegration erleichtern (z.B. Speicherlösungen, intelligente Steuerung). Dies könnte
langfristig den Bedarf an kostspieligem Netzausbau reduzieren und die Effizienz des
Gesamtsystems steigern. Eine solche Steuerungswirkung wäre im Sinne einer
marktwirtschaftlichen Ausgestaltung des Energiesystems.

Ein weiteres Argument ist die Forderung nach technologischer Neutralität. Im aktuellen System
sind Einspeiser von EE-Anlagen privilegiert. Eine Beteiligung an den Netzkosten würde die
Bedingungen für verschiedene Erzeugungsarten angleichen und könnte den Wettbewerb zwischen
verschiedenen Technologien fördern. Dies könnte zu einer effizienteren und innovativeren
Entwicklung des Strommarktes beitragen.

Die Kritiker einer Einspeiserbeteiligung weisen ebenfalls auf gewichtige Argumente hin, die vor
allem die Auswirkungen auf die Energiewende und die Praktikabilität der Umsetzung betreffen:
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Das Hauptargument gegen eine Beteiligung der Einspeiser ist die Befürchtung, dass zusätzliche
Kosten die Wirtschaftlichkeit von Erneuerbare-Energien-Anlagen mindern und somit den Ausbau
der Energiewende behindern würden. Um die Klimaziele zu erreichen, sind massive Investitionen in
Wind- und Solarenergie erforderlich. Zusätzliche Netzentgelte könnten die Rentabilität neuer
Projekte gefährden und die Investitionsbereitschaft bremsen. Insbesondere in Regionen mit bereits
hohen Netzausbaukosten könnten die zusätzlichen Belastungen die Errichtung neuer Anlagen
unattraktiv machen. Dies könnte den Fortschritt beim Erreichen der Klimaneutralität verzögern und
die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern verlängern. Die Bundesregierung hat sich
ambitionierte Ziele für den Ausbau der erneuerbaren Energien gesetzt, und jede Maßnahme, die
diesen Ausbau erschwert, muss sorgfältig abgewogen werden.

Es wird argumentiert, dass Einspeiser, insbesondere Betreiber von EE-Anlagen, bereits indirekt zur
Finanzierung des Energiesystems beitragen oder andere Risiken tragen. Sie sind beispielsweise
den Marktpreisen und deren Volatilität ausgesetzt. Auch wenn die EEG-Umlage seit 2022 bei null
liegt, haben die Mechanismen des EEG und die damit verbundenen Kosten für die Förderung der
erneuerbaren Energien in der Vergangenheit einen Großteil der Finanzierung sichergestellt. Eine
zusätzliche Belastung könnte als Doppelbelastung empfunden werden. Zudem tragen Einspeiser
durch ihre Produktion zur Versorgungssicherheit bei und mindern die Notwendigkeit fossiler
Importe.

Die Einführung von Einspeiseentgelten wäre mit erheblichen administrativen und technischen
Herausforderungen verbunden. Es müsste ein komplexes System zur Messung der Einspeisung und
zur Zurechnung der verursachten Netzkosten entwickelt werden. Wie sollen die Kosten fair und
transparent auf die verschiedenen Einspeiser verteilt werden? Sollen alle Einspeiser
gleichbehandelt werden, oder gibt es Unterschiede je nach Technologie, Größe oder Standort der
Anlage? Die Entwicklung einer methodisch sauberen und praktikablen Kostenallokation ist äußerst
anspruchsvoll. Die Beschlusskammern der BNetzA müssten hierfür detaillierte Regelungen
entwickeln, die sowohl den Anforderungen der Regulierung als auch den Bedürfnissen der
Marktteilnehmer gerecht werden [^2].

Eine Einführung von Einspeiseentgelten könnte regionale Ungleichgewichte verstärken. Regionen,
die bereits einen hohen Anteil an EE-Anlagen aufweisen und in denen der Netzausbau besonders
voranschreitet, könnten unverhältnismäßig stark betroffen sein. Dies könnte zu einer
Benachteiligung ländlicher Räume führen, die oft ideale Bedingungen für Wind- oder Solarparks
bieten, aber weniger nahe an großen Verbrauchszentren liegen. Dies hätte nicht nur
wirtschaftliche, sondern auch soziale Auswirkungen, da es die wirtschaftliche Entwicklung in diesen
Regionen beeinträchtigen könnte. Eine ausgewogene Verteilung der Lasten ist essenziell, um die
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Akzeptanz der Energiewende in allen Teilen der Gesellschaft zu sichern [^3].

Die Debatte um die Einspeiserbeteiligung ist Teil der umfassenderen AgNeS-Reform, die von der
Bundesnetzagentur initiiert wurde. AgNeS steht für "Anreize für ein grünes Stromnetz" und verfolgt
das Ziel, die Netzentgeltsystematik zu modernisieren, um sie fit für die Anforderungen der
Energiewende zu machen. Das im Mai 2025 von der BNetzA veröffentlichte Diskussionspapier zur
Zukunft der Stromnetzentgelte in Deutschland stellt explizit die Frage, ob Einspeiser Netzentgelte
zahlen sollen [^1].

Die Reform zielt darauf ab, ein System zu schaffen, das:

Effizienz fördert, indem es Anreize für netzdienliches Verhalten setzt.
Gerechtigkeit gewährleistet, indem es die Kosten fair auf alle Netznutzer verteilt.
Transparenz erhöht, indem es die Kostenstrukturen klarer darstellt.
Investitionssicherheit für den notwendigen Netzausbau schafft.

Im Rahmen des AgNeS-Prozesses werden verschiedene Modelle und Ansätze für eine mögliche
Einspeiserbeteiligung diskutiert. Dazu gehören pauschale Entgelte, leistungsbasierte Entgelte oder
entfernungsabhängige Entgelte. Auch die Frage nach Ausnahmen oder Übergangsregelungen für
bestehende Anlagen oder bestimmte Technologien wird intensiv erörtert. Der Diskussionsprozess
ist darauf ausgelegt, alle relevanten Stakeholder – Netzbetreiber, Erzeuger, Verbraucherverbände,
Politik – einzubeziehen, um eine tragfähige und zukunftsfähige Lösung zu finden. Die
Entscheidungen, die im Rahmen von AgNeS getroffen werden, werden weitreichende Auswirkungen
auf die Struktur des deutschen Strommarktes und den Fortschritt der Energiewende haben. Die
Bundesnetzagentur wird dabei eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der konkreten
Ausgestaltung der Netzentgeltsystematik spielen, wobei die Beschlusskammer 4 für die Umsetzung
der Finanzierungsmechanismen zuständig ist [^2]. Die Komplexität erfordert eine sorgfältige
Analyse aller Vor- und Nachteile, um die richtigen Weichen für eine nachhaltige und effiziente
Energieversorgung zu stellen.

Die Einführung einer Netzentgeltpflicht für Einspeiser würde vielfältige Auswirkungen auf das
Energiesystem haben:

Auf die Investitionsbereitschaft in erneuerbare Energien: Die Rentabilität von EE-
Anlagen könnte sinken, was potenziell zu einer Verlangsamung des Ausbaus führen
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könnte, sofern keine kompensierenden Fördermaßnahmen oder Anreize geschaffen
werden. Dies könnte die Ziele des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) gefährden.
Auf die Standortwahl von Erzeugungsanlagen: Einspeiser könnten stärker dazu
angehalten werden, Standorte in der Nähe von Verbrauchszentren oder in netztechnisch
günstigen Gebieten zu bevorzugen, um die Netznutzungskosten zu minimieren. Dies
könnte die regionale Verteilung der Erzeugungsanlagen beeinflussen.
Auf die Strompreise für Endverbraucher: Eine teilweise Verlagerung der Netzkosten
von den Ausspeisern auf die Einspeiser könnte zu einer Senkung der Netzentgelte für
Endverbraucher führen. Dies würde die Strompreisentwicklung in Deutschland
beeinflussen und könnte die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie stärken.
Auf die Netzstabilität und das Engpassmanagement: Durch finanzielle Anreize für
netzdienliches Verhalten könnten Einspeiser stärker in die Verantwortung für die
Netzstabilität genommen werden. Dies könnte zu einer effizienteren Nutzung der
bestehenden Netzinfrastruktur und einer Reduktion von Redispatch-Maßnahmen führen.
Eine höhere Beteiligung der Einspeiser könnte auch die Notwendigkeit von
Systemdienstleistungen beeinflussen.
Auf die Entwicklung von Speichern und Flexibilitäten: Die Einführung von
Einspeiseentgelten könnte Anreize für die Investition in Stromspeicher oder andere
Flexibilitätsoptionen schaffen, um die Netznutzung zu optimieren und die Kosten zu
senken.

Die Frage der Beteiligung von Einspeisern an den Netzkosten ist eine der zentralen
Herausforderungen bei der Weiterentwicklung des deutschen Energiesystems. Die Argumente für
eine solche Beteiligung basieren auf dem Verursacherprinzip, der Forderung nach einer
gerechteren Lastenverteilung und der Schaffung von Effizienzanreizen. Demgegenüber stehen
Bedenken hinsichtlich der potenziellen Hemmnisse für den Ausbau erneuerbarer Energien, der
Komplexität der Umsetzung und möglicher regionaler Ungleichgewichte.

Die AgNeS-Reform bietet den Rahmen, um diese komplexen Fragen umfassend zu diskutieren und
eine zukunftsfähige Lösung zu erarbeiten. Das Diskussionspapier der BNetzA vom Mai 2025
markiert einen wichtigen Schritt in diesem Prozess [^1]. Eine ausgewogene Lösung muss die Ziele
der Energiewende – den Ausbau der erneuerbaren Energien und die Dekarbonisierung – nicht nur
nicht gefährden, sondern idealerweise sogar fördern. Gleichzeitig muss sie eine faire und
transparente Verteilung der Systemkosten gewährleisten, die die Akzeptanz in der Bevölkerung
und Wirtschaft sichert. Die politischen und regulatorischen Entscheidungen in den kommenden
Jahren werden maßgeblich darüber bestimmen, wie die Netzkosten in Deutschland in Zukunft
finanziert werden und welche Rolle Einspeiser dabei spielen werden.
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